
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattform-Kündigungsschutz für DBV-Mitglieder in 

KEBA / DB KSG / PBC Services und TSG! 

 

Kündigungsschutz und 

alle anderen Tarifrechte 

auch für DBV-Mitglieder 

 

 

Umfassender 

Rechtsschutz des DBV 

 

 

Kündigungsschutz gilt 

sofort ab Eintritt 

 

 

Nachdem seit einigen Tagen 

eine andere Gewerkschaft 

die Mitarbeiter der 4 Gesell-

schaften informiert, dass nur 

Gewerkschaftsmitglieder 

Kündigungsschutz haben, 

erreicht uns eine Vielzahl von 

Anfragen. Konkret können 

wir dazu sagen:  

 

Der Kündigungsschutz wurde 
in gemeinsamen Verhand-

lungen von DBV und ver.di 
für die Beschäftigten der 
„blauen Service-Einheiten“ 

erreicht,  beide Tarifverträge 
sind wortgleich.  
 

Als DBV-Mitglied können Sie 
sich – sollte der Arbeitgeber 

zum 30.06.2017 eine be-
triebsbedingte Beendi-
gungskündigung beabsich-

tigen – auf den Tarifvertrag 

„TV Ratio“ berufen. Im Fall 
der Fälle löst der gewerk-
schaftliche Rechtschutz die-

ses Problem schnell und un-
kompliziert für Sie auf. 

 

Der Tarifvertrag gilt dabei  – 

wie auch in dem zitierten 

Info beschrieben, „für die 

Arbeitnehmer…, die Mitglied 

im DBV (sind)“. 

 

Auch wenn Sie heute erst in 

den DBV eintreten, tritt der 
Kündigungsschutz für Sie so-
fort in Kraft. 
 
 

Tarif KEBA/PBC Services/DB KSG/TSG 



 

www.dbv-gewerkschaft.de 

  
 

 

 

Wichtig: Mitgliedschaft in 

einer der 

unterzeichnenden 

Gewerkschaften bringt 

Sicherheit! 

 

 

Risiken konsequent 

vermeiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu spät ist allerdings, wenn 

Ihnen die betriebsbedingte 

Kündigung einmal zugestellt 

worden ist. Kündigungsschutz 

hat nach unserer Einschät-

zung nur, wer zum Zeitpunkt 

des Erhalts der Kündigung 

Gewerkschaftsmitglied in 

einer der vertragsschließen-

den Organisationen ist. 
 

Kolleginnen und Kollegen, 

die nicht Mitglied in einer 

Gewerkschaft sind, gehen 

heute ein hohes Risiko ein. 

Gerade die MitarbeiterInnen 

der Service-Gesellschaften, 

für die eine Verlagerung ins 

Ausland, Fremdvergabe o-

der Standortschließungen in 

der Vergangenheit sehr rea-

le Gefahren waren, sollten 

jetzt nicht an der falschen 

Stelle sparen! 

Ihre DBV-Verhandlungs-

kommission 
 

Stephan Szukalski / Petra 

Freund / Volker Schock / 

Klaus-Dieter Tschörtner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.i.S.d.P.:  

DBV 

Oliver Popp 

Kreuzstraße 20 

40210 Düsseldorf 

www.dbv-gewerkschaft.de 

info@dbv-gewerkschaft.de  

 


